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Gemeinsame Kinder gehören
seit jeher zur „Verhandlungs-
masse“ gescheiterter Beziehun-
gen. In kaum einem Bereich
kann man es dem ehemaligen
Partner so effektiv „heimzah-
len“ wie bei der Frage der elter-
lichen Sorge oder der Frage des
Umgangs.

Unter elterlicher Sorge ver-
steht man das Recht und die
Pflicht, für das Kind umfassend
Verantwortung zu überneh-
men. Der Sorgeberechtigte soll
das Kind im Rechtsverkehr ver-
treten, nach seinen Vorstellun-
gen erziehen und ihm den Rü-
cken freihalten, damit es sich
zu einer eigenverantwortlichen
Persönlichkeit entwickeln kann.
Ein nur umgangsberechtigter
Elternteil kann zwar für sein
Kind „da sein“, bleibt aber bei
allen Entscheidungen, auch bei
wichtigen Fragen wie Schule,
Gesundheit, religiöser Erzie-

Das Sorgerecht nicht miteinander
verheirateter Eltern

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21. 7. 2010 (1 BvR 420/09)

hung oder dem Wohnort außen
vor.

Wird ein Kind in eine Ehe hin-
ein geboren, vermutet das Ge-
setz, dass der Ehemann der Va-
ter des Kindes ist. Die Eltern sind
zugleich gemeinsam sorgebe-
rechtigt.

Bringt eine unverheiratete
Frau ein Kind zur Welt, gibt es
dagegen keinen Automatis-
mus. Das Kind bleibt so lange
ohne rechtlichen Vater, bis je-
mand die Vaterschaft aner-
kennt oder von einem Gericht
bestimmt wird.

Dass ein Mann als nicht ehe-
licher Vater feststeht, bedeutet
aber noch nicht, dass er auch die
elterliche Sorge für sein Kind in-
ne hat. Das Sorgerecht liegt zu-
nächst allein bei der Mutter. Der
Vater kann es ebenfalls erhal-
ten, wenn er beim Standesamt
mit Zustimmung der Mutter ei-
ne sogenannte Sorgeerklärung

abgibt oder die Mutter heiratet.
Gegen den Willen der Mutter
konnte er sein Sorgerecht bis-
lang nicht durchsetzen.

Das Bundesverfassungsge-
richt hat diese „Alleinentschei-
dungsbefugnis“ mit Beschluss
vom 21. 7. 2010 für verfassungs-
widrig erklärt und bis zur Neu-
fassung des Gesetzes klar festge-
legt: Entspricht es dem Wohl des
Kindes, muss das Familienge-
richt auch gegen den Willen der
Mutter dem Vater die Mitsorge
einräumen. Entspricht dies dem
Wohl des Kindes am besten,
kann der Mutter das Sorgerecht
zu Gunsten des Vaters sogar
komplett entzogen werden.

Die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts basiert maßgeb-
lich auf einer scheinbar einfa-
chen Erkenntnis: Verweigert die
Mutter ihre Zustimmung, ist
keinesfalls gesagt, dass sie da-
mit primär den Schutz des Kin-

des vor schädlichen Konflikten
der Eltern im Sinn hat. Statis-
tisch ist es gleichermaßen wahr-
scheinlich, dass die Mutter
schlicht ihr Sorgerecht nicht tei-
len und über die Angelegenhei-
ten des Kindes allein entschei-
den will.

Dass eine maßgebliche An-
zahl von Kindesmüttern die ge-
meinsame Sorge verweigern
würden, weil sie nach einer
Trennung nichts mehr mit dem
Vater zu tun haben wollten und
jeden Kontakt auch in Angele-
genheiten des Kindes ablehn-
ten, hatte der Gesetzgeber bei
Einführung der nunmehr für
verfassungswidrig erklärten Re-
gelung im Jahr 1998 nicht be-
dacht. Er war davon ausgegan-
gen, dass das Gros der die Müt-
ter sich „selbstlos“ am Wohl ih-
res Kindes orientieren würde.

Ob die Entscheidung wie von
manchen befürchtet zu einem

Anstieg der gerichtlichen Aus-
einandersetzungen um das Sor-
gerecht führen wird, wird sich
zeigen.FürdieKinderdürfte sich
letztlich nicht viel ändern: Sie
haben zwei Elternteile, ob diese
nun miteinander verheiratet
sind oder nicht. Sie möchten we-
der Mutter noch Vater infolge
einer Trennung verlieren. Dafür
müssen die Eltern in der Lage
sein, auch nach dem Ende ihrer
Paarbeziehung über die Angele-
genheiten der Kinder zu kom-
munizieren und dabei Kompro-
misse zu schließen. Probleme auf
dieser Ebene sind mit juristi-
schen Mitteln nicht lösbar.
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